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Stadt Lemgo 
 
184 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 27 

01.18 „Liemer Weg – Vergnügungsstätten“ 
hier: Aufstellungsbeschluss  

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlich-
keit 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat am 26.10.2010 den Beschluss 
gefasst, für den Bereich westlich des Isringhausen-Ringes/ 
südlich der Herforder Straße einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Liemer Weg – Vergnügungsstätten“ auf-
zustellen. In gleicher Sitzung wurde beschlossen, die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
 
Gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit der Be-
schluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 61 27 01.18 „Liemer Weg - Vergnü-
gungsstätten“ öffentlich bekannt gemacht und gleichzeitig 
auf die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hingewiesen. Diese findet 
statt in der Zeit  
 
vom 1. Juni bis einschl. 30. Juni 2011. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
sowie deren voraussichtliche Auswirkungen öffentlich dar-
gelegt. In der Zeit von montags bis freitags von 8.00 bis 
12.00 Uhr, sowie montags bis donnerstags von 14.00 bis 
16.00 Uhr bzw. donnerstags bis 17.00 Uhr besteht in der 
Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, Heustr. 36 – 38 
allgemein die Gelegenheit zur Einsichtnahme sowie zur 
Äußerung und Erörterung. Die Planunterlagen zum Entwurf 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Liemer Weg – 
Vergnügungsstätten“ sind an der Aushangfläche gegen-
über Zi.-Nr. 203 einzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes liegt innerhalb der Gemarkung Lemgo, 
Flur 38, Flurstück 472 (rd. 0,8 ha) und wird begrenzt 

• im Norden durch die südliche Grenze des Flurstü-
ckes 415 (Herforder Straße – L 712) der Flur 38, 
Gemarkung Lemgo; 

• im Osten durch die westliche und südliche Grenze 
des Flurstückes 471 der Flur 38, Gemarkung 
Lemgo; 

• im Süden durch die nördliche Grenze des Flurstü-
ckes 481 der Flur 38, Gemarkung Lemgo; 

• im Westen durch die östliche Grenze der Flurstü-
cke 5 und 356 der Flur 38, Gemarkung Lemgo. 

 
Lage und Umfang des Plangebietes ist aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Lemgo, den 24.05.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 26.05.2011 
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